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Drs.-Nr.: 7/15690
Thema: Listenhunde in Sachsen 2022 und 2023

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele gefährliche Hunde (Listenhunde) waren in Sachsen 2022 und
2023 registriert? (Bitte aufgeschlüsselt nach Jahren.)

Gefährliche Hunde im Sinne des Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung
vor gefährlichen Hunden (GefHundG) sind Hunde, deren Gefährlichkeit
vermutet oder im Einzelfall festgestellt wird (8 1 Absatz 1 GefHundG).

Aufgrund des Klammerzusatzes „Listenhunde“ wird davon ausgegangen,
dass sich die Fragestellung nur auf sog. vermutet gefährliche Hunde
bezieht. Dazu gehören in Sachsen die Hundegruppen American Staffordshi-
re Terrier, Bullterrier und Pitbull Terrier.

Die Vermutung der Gefährlichkeit eines Hundes kann im Einzelfall durch ein
anerkanntes Gutachten (sog. Wesenstest) widerlegt werden. Hunde, für die
ein behördlich anerkanntes Gutachten über die Ungefährlichkeit vorliegt,
sind keine gefährlichen Hunde im Sinne des Gesetzes.

Zu den am 31. Dezember 2022 registrierten vermutet gefährlichen Hunden
wird auf die Antwort der Staatsregierung auf die Frage 1 der Kleinen Anfra-
ge Drs.-Nr. 7/12140 verwiesen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 waren 72 vermutet gefährliche Hunde bei
den Landkreisen und Kreisfreien Städten registriert.
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Frage 2:

Wie viele Hunde wurden den Besitzer*innen in den Jahren 2022 und 2023 entzo-
gen, weil sie die Voraussetzungen zum Halten eines solchen Hundes nicht erfül-
len? (Bitte aufgeschlüsselt nach Jahren.)

Im Sinne der Fragestellung wurden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils elf Hunde
entzogen.

Frage 3:
Wie viele Listenhunde befinden sich aktuell sächsischen Tierheimen? (Bitte auf-
geschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten.)

Mit Stand 31. Dezember 2023 sind auf behördliche Anordnung in der Landeshauptstadt
Dresden sieben, im Landkreis Leipzig vier vermutet gefährliche Hunde und ist im Vogt-
landkreis ein vermutet gefährlicher Hund in einem Tierheim untergebracht. Bei nicht
aufgeführten Landkreisen und Kreisfreien Städten beträgt die Anzahl Null.

ndlichen, Grüßen
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